
312 Bayerisches Ärzteblatt 6/2003

Rechtsfragen

Das rechts abgebildete Angebotsformular der
Firma NET-M@IL KURIER GmbH mit Sitz in 6330
Cham, Schweiz, wird derzeit von zahlreichen
Faxgeräten „ausgespuckt“.

„Ein verlockendes Angebot“, denkt sich der
eine, „eine Abwertung meines eigenen mühe-
voll erarbeiteten Titels“, der andere.

Wäre denn so ein Titel hier in Bayern auch
tatsächlich führbar?

Die Bayerische Landesärztekammer hat diese
Angebote samt der im Raume stehenden Fra-
ge nach der Führungsfähigkeit an das Bayeri-
sche Staatsministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst weitergeleitet, welches
diesbezüglich zu folgender Würdigung kam:

Im Freistaat Bayern bedarf die rechtmäßige
Führung eines jeden ausländischen akademi-
schen (Ehren-)Grades der vorherigen be-
hördlichen Genehmigung. Voraussetzung für
diese Genehmigung ist unter anderem, dass
der Grad bzw. Titel von einer anerkannten
ausländischen Hochschule verliehen worden
ist. Nach den dem Ministerium vorliegenden
Erkenntnissen vermittelt die NET-M@IL
KURIER GmbH Grade und Titel der
„Yorkshire University“ (British Virgin Is-
lands), welche nicht zu den anerkannten
Hochschulen im oben genannten Sinne zählt.
Damit könnte eine Führungsgenehmigung
nicht erteilt werden. Zudem ist die Erteilung
einer Führungsgenehmigung für illegal er-
worbene Grade bzw. Titel („Titelhandel“)
von vornherein ausgeschlossen. Somit wäre
die Führung eines auf Vermittlung der NET-
M@IL KURIER GmbH durch die „Yorkshi-
re University“ verliehenen Grades oder Titels
nicht zulässig und gemäß § 132 a des Straf-
gesetzbuches sogar mit Strafe bedroht.
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